
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/6/18 4Ob42/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1991

Norm

PatG 1970 §35

Rechtssatz

Infolge der Eingliederung des Franchisenehmers in die Unternehmensorganisation des Franchisegebers beim

Subordinationsfranchising sind die Beziehungen der Parteien zueinander von einem besonders ausgeprägten

Vertrauensverhältnis beherrscht. Bei der Erfüllung ihrer Vertragsp ichten haben daher die Parteien vertrauensvoll

zusammenzuarbeiten und erhöhte Rücksicht auf die Interessen der jeweils anderen Partei zu nehmen.
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